
Europawahl 2024
 
Am 9. Juni wird gewählt. Unsere „Amtliche Wahlinformation“ erleichtert das gesamte Prozedere der Abwicklung 
– für Sie und für die Gemeinde.
 
Wir möchten seitens der Gemeinde unsere Bürgerinnen und Bürger bei der bevorstehenden Europawahl optimal 
unterstützen. Deshalb werden wir Ihnen eine „Amtliche Wahlinformation – Europawahl 2024“ zustellen. Achten 
Sie daher bei all der Papierflut, die anlässlich der Wahl verschickt wird, besonders auf unsere Mitteilung (siehe Ab-
bildung).

Diese ist mit Ihrem Namen personalisiert und beinhaltet einen Zahlencode für die Beantragung einer Wahlkarte im 
Internet sowie einen schriftlichen Wahlkartenantrag mit Rücksendekuvert sowie einen Strich-Code für die schnellere 
Abwicklung bei der Wahl selbst.

Doch was ist mit all dem zu tun? Zur Wahl am 9. Juni im Wahllokal bringen Sie bitte den personalisierten Ab-
schnitt und einen amtlichen Lichtbildausweis mit. Damit erleichtern Sie uns die Wahlabwicklung, weil wir nicht 
mehr im Wählerverzeichnis suchen müssen.
 
Werden Sie am Wahltag nicht in Ihrem Wahllokal wählen können, dann beantragen Sie eine Wahlkarte für die Brief-
wahl. Nutzen Sie dafür bitte das Service in unserer „Amtlichen Wahlinformation“.
 
Es gibt drei Möglichkeiten:
- persönlich in der Gemeinde (bis Freitag, 7. Juni, 12:00 Uhr)
- schriftlich mit der personalisierten Anforderungskarte (bis Mittwoch, 5. Juni)
- elektronisch im Internet (bis Mittwoch, 5. Juni)
 
Mit dem personalisierten Code auf unserer Wählerverständigungskarte in der „Amtlichen Wahlinformation“  
können Sie rund um die Uhr auf www.meinewahlkarte.at Ihre Wahlkarte beantragen.
 
Verwenden Sie bitte für die Wahlkartenanträge diese „Amtliche Wahlinformation“! Sie erleichtern uns 
die Arbeit damit wesentlich!
 
Unsere Tipps:
Beantragen Sie Ihre Wahlkarte möglichst frühzeitig! 
Wahlkarten können nicht per Telefon beantragt werden! Die Zustellung erfolgt ab ca. Mitte Mai auf Ihre  
angegebene Zustelladresse. 
 
Wenn Sie Ihre Wahlkarte nicht selbst abholen können, benötigen wir: 
- ausgefüllte und unterschriebene Anforderungskarte und Vollmacht 
 
Die Wahlkarten inkl. Stimmzetteln sind voraussichtlich ab Mitte Mai 2024 am Marktgemeindeamt verfügbar  
(Bürgerservice). 
 
Für verloren gegangene Wahlkarten dürfen KEINE Duplikate ausgestellt werden. 
 
Die Wahlkarte muss spätestens am 9. Juni 2024, um 17 Uhr, bei der zuständigen Bezirkswahlbehörde einlangen. Sie 
haben weiters die Möglichkeit, die Wahlkarte am Wahltag bei jedem geöffneten Wahllokal oder bei jeder Bezirks-
wahlbehörde abzugeben. 
 
Das Gebiet der Marktgemeinde Gaspoltshofen  
wurde in 6 Wahlsprengel eingeteilt: 
 
Wahlsprengel 1  
Mittelschule Gaspoltshofen von 07:00 bis 12:00 Uhr

Wahlsprengel 2 
Mittelschule Gaspoltshofen von 07:00 bis 12:00 Uhr

Wahlsprengel 3 
Mittelschule Gaspoltshofen von 07:00 bis 12:00 Uhr

Wahlsprengel 4 
Volksschule Altenhof von 07:00 bis 12:00 Uhr

Wahlsprengel 5 
Bezirksaltenheim Gaspoltshofen von 08:00 bis 10:00 Uhr

Wahlsprengel 6 
Assista „Das Dorf“ Altenhof von 08:30 bis 11:30 Uhr 


